
Gemeinde Sande Sande 08.04.2013
Fachbereich III  
 
 

Sitzungsvorlage Nr. 068/2013 
 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin  Behandlung 
Ausschuss für Kinder, Jugend, 
Senioren und Soziales 

17.04.2013 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 25.04.2013 nicht öffentlich 

 
  
 
 
Betreff:   
Jugendpflegemaßnahmen 2013 
 
Sachverhalt: 
 
Es wird Bezug genommen auf die dieser Sitzungsvorlage beigefügten Anlagen. 
 
Im Rahmen der im laufenden Haushaltsjahr zu gewährenden Förderbeträge in Form 
der Jugendpflegemaßnahmen stehen folgende Finanzmittel zur Verfügung: 
 
- zugewiesene Mittel des Landkreises Friesland im Haushaltsjahr 2013: 4.634,25 € 
- Mittel der Gemeinde Sande lt. Haushaltsplan 2013:    1.500,00 € 
Gesamtmittel:         6.134,25 € 
 
Verteilung unter Berücksichtigung der aktuellen Richtlinien der Gemeinde Sande: 
 
- 50% der zur Verfügung stehenden Gesamtmittel an Sander Turn- und Sportvereine 
entsprechend der Zahl der jugendlichen Vereinsmitglieder:              3.067,13 € 
 
- Gewährung von Zuschüssen auf der Grundlage des in der Anlage 
aufgelisteten Verteilungsvorschlages:      2.450,00 € 
(Die Förderbeträge orientieren sich an den gewährten Zuschüssen 
in den Vorjahren.) 
Gesamtsumme:         5.517,13 € 
 
Verbleibende Restmittel: 
 
- zur Verfügung stehen insgesamt:      6.134,25 € 
- zur Verteilung vorgeschlagene Mittel insgesamt:    5.517,13 € 
Restmittel:             617,12 € 
 
 
Unter Berücksichtigung der Pos. 4 der aktuellen Richtlinien der Gemeinde Sande 
sind Anträge spätestens bis zum 01.04. des laufenden Jahres zu stellen. 



 
Mit Schreiben vom 10.04.2013 stellt die Ev. Kirchengemeinde einen Antrag auf 
Gewährung von Jugendpflegemaßnahmen auf der Grundlage der Bewilligung im 
letzten Jahr. Das Fristversäumnis (Vorlagetermin: 01.04. des laufenden Jahres) wird 
damit begründet, dass eine längere Vakanzzeit der Pfarrstelle 1 bestand und daher 
die Vorlagefrist nicht eingehalten werden konnte. In Form einer Ausnahmeregelung 
wird um Gewährung der Förderbeträge gebeten. 
 
Grundsätzlich geben die diesbezüglichen Regelungen den verbindlichen 
Vorlagetermin vor; gleichwohl sollte die vorgetragene Begründung Berücksichtigung 
finden und im Wege einer Ausnahmeregelung dem vorliegenden Antrag entsprochen 
werden. 
 
Die in der beigefügten Anlage enthaltene Auflistung der eingegangenen Anträge ist 
abschließend; somit können grundsätzlich im laufenden Haushaltsjahr evtl. noch 
eingehende Anträge über den 01.04. hinaus nicht mehr berücksichtigt werden. 
 
 
 
Die vorhandenen Restmittel in Höhe von 617,12 € sind an den Landkreis Friesland 
zu erstatten. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Im Rahmen der Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel zur Förderung von 
Jugendpflegemaßnahmen im Haushaltsjahr 2013 wird dem in der Sitzung des 
Fachausschusses am 17.04.2013 vorgelegten Verteilungsvorschlag zugestimmt. 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Übersicht der eingegangenen Anträge 
Antrag der Ev. Kirchengemeinde Sande vom 10.04.2013 
 
 
 
 
 
Tramann   Wesselmann 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 


